
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hausanschrift:  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
Werderstr. 124 · D-19055 Schwerin 

 

 Allgemeine Datenschutzinformationen: Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten 
personenbezogenen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise. 
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Postanschrift:  
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
D-19048 Schwerin 

 

Telefon: +49 385 588-0 
Telefax: +49 385 588-7082 
poststelle@bm.mv-regierung.de 
www.bm.regierung-mv.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre E-Mail vom 06.08.2020 

 

Sehr geehrte Frau Zoch, 

 

vielen Dank für Ihre erneute E-Mail, die Frau Ministerin Martin zur Kenntnis gegeben wurde. 

Das Fachreferat wurde gebeten, Ihnen zu antworten:  

 

Der Hygiene- und Schutzmaßnahmeplan mag Ihnen unangemessen und nicht an den 

Fallzahlen für unser Bundesland orientiert erscheinen. Die Verantwortung für die gesamten 

Schülerinnen und Schüler in M-V haben uns zu diesen Festlegungen bewogen. Hier hat die 

Schule nur einen sehr begrenzten Handlungsspielraum. Sie fordern einen Nachweis für die 

Unschädlichkeit des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung. Diesen kann Ihnen niemand 

geben. Hierzu gibt es keine Untersuchungen, die relevante Aussagen treffen würden. Wir 

stehen in engem Kontakt mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales und der 

Krisenstab berücksichtigt zeitnah deren Empfehlungen und die des Robert Koch Instituts. 

Die Einzelfälle in der vergangenen Woche in einer Grundschule und in einem Gymnasium 

sowie in dieser Woche in einer Kindertagesstätte zeigen, dass wir durch das Bilden von 

festen Gruppen nur diese im Verdachtsfall separieren müssen. Durch das Tragen der Mund-

Nasen-Bedeckung wird die Tröpfcheninfektion auf ein Minimum reduziert, die Kinder sind 

achtsamer im Umgang miteinander. Da Sie sowohl mit der Schulleiterin als auch mit dem 

zuständigen Schulrat Kontakt hatten, sind Sie darüber informiert, dass bei gesundheitlichen 

Problemen, die mit dem Tragen der Maske in Verbindung stehen, ein ärztlicher Nachweis 

vorgelegt werden muss. Kinder können mit Einschränkungen unbefangener umgehen, wenn 

wir als Erwachsene sie nicht ständig daran erinnern. Sie sehen es richtig, dass Ihr Kind den 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern ∙ D-19048 Schwerin 

Bearbeiter:  Andrea Göldner 

Telefon: 0385 / 588-7513 

AZ: VII-337-CORON-2020/003-008 

E-Mail: A.Goeldner@bm.mv-regierung.de 

 

Schwerin, 18.08.2020 

 

 

 

Frau 

Heike Zoch 

per E-Mail: 

zochheike@yahoo.com 
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Umgang mit Gleichaltrigen für die persönliche Entwicklung genauso bedarf wie den 

Präsenzunterricht, damit die schulische Bildung in einer qualitativ angemessenen Art und 

Weise erfolgen kann. 

 

Abschließend möchte ich noch mitteilen, dass für die Bearbeitung Ihrer Anträge das 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur nicht zuständig ist.  

 

Sicherlich sind meine Worte nicht die, die Sie gern erhalten hätten, aber die gegenwärtige 

Situation ist für alle neu. Niemand von uns hat je vorher Ähnliches erleben müssen. Mit 

Vorsichtsmaßnahmen präventiv zu agieren, ist aus hiesiger Betrachtung besser als die 

Alternative dazu.  

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft für sich und Ihre Familie. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Ewald Flacke 

 

 


